
Entschließungsantrag 

der RundesrätInnen Dominik Reisinger, 

Genossinnen und Genossen 

betreffend die Bemautung von Ausweichrouten 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Beschluss des Nationalrates vom 13.11.2019 

betrdTl.!nd ein Bunde sgesetz. mit dem das Bunde. straBenmautgesetz 2002 geändert wird 

Begründung 

Mit der Bemautung von Ausweichrouten von mautpflichligen Streckenabschnitten soll eine 

1'v1ögliehkeil geschaffen werden. dass Straßen des niederrangigen Straßennetzes in die 

Bemaulungsmechanik des Bundesstraßenmautgesetzes - auf Wunsch der Bundesländer 

cinbewgcn werden können. um Umgehungsverkehre zu verhindern. 

Damit \\ird den Landeshauplleuten die Möglichkeit eingeräumt, aktive l'vlaßnahmen gegen 

sogcIlaml1e Mautflüchtlinge umzusetzen. 

Die technische und organisatorische Bemautung durch die ASn AG entspricht dem 

Gedanken der Verwaltungseffizienz, aber auch dem Prinzip, dass durch Ausweichverkehre 

der ASFINACi Einnahmenaust1ilJe entstehen und durch eine entsprechende Regelung die se 

kompen. iert werden. 

Dureh diese l\orn wird nicht in Länderkompetenzen eingegriffen. Die Entscheidung über 

eine entsprechende Vorgangsweise obliegt ausschließlich dem jeweiligen Bundesland. 
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Die ul1lcrkrtigten Bunde, rätInnen stellen daher folgenden 

Entschlie ßungsantrag 

fkr Bundesrat \.volle be chließen: 

/. Die Bundesregierung. insbesondere der Bundesminister für Verkehr, Innovation Lind 

Technologie. wird aufgefordert. eine ovelJe zum Bundesstraßelill1autgesetz 2002 

,·przulegen. wonach der Landeshauptmann Ilir bestimmtc Streckenabschnitte von Straße n. die 

keine Bundes 'trußen sind. eine fahrleistungsabhängigc und i'eitabhängige Hemautung im 

Sillne die,'es l:3undcs gc st:tze durch Verordnung fc tlegen kann. um Mautumgchungsvcrkehre 

zu \0 rhindcJl1. Für die Abwicklung der Bemautung die er Streckenabsehnitte soll der 

Bunde minister rür Verkehr, Innovation und Technologie die Autobahnen - und 

Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft des Bundes betrauen. Entsprechende 

. .\.usnahmen für Ziel- lind Quellverkehre sowie fur Anrainervcrkehre sollen ebenso in dieser 

Non'lle enthalten sein." 
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